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Haus & Grund  
Mecklenburg- 
Vorpommern

Eigentümerschutz- 
Gemeinschaft der  
Haus-, Wohnungs-  
und Grundeigentümer

Gemeinsam Interessen vertreten

Mietrechtliche Fragen 
zur Unterbringung zu-
gereister Flüchtlinge

Dies geschieht auch bei uns in 
Mecklenburg-Vorpommern durch 
die Unterbringung in unterschied-
lichste öffentliche sowie private 
Angebote. Doch gerade bei der Un-
terbringung in Mietwohnungen 
privater Vermieter resultieren da-
raus zahlreiche rechtliche Fragen, 
deren Vernachlässigung üble Fol-
gen für die Vermieter haben kön-
nen. So bleibt zunächst die öffent-
lich-rechtliche Frage in der Schwe-
be, ob künftig überhaupt eine Be-
schlagnahme von öffentlichen oder 
privaten Immobilien stattfinden 
könnte. Dies gilt auch für auch Ge-
werbeflächen, auf denen Zelte und 
ähnliche Objekte aufgestellt wer-
den. Hier vertreten lediglich Vertre-
ter der Grünen-Fraktion die Mei-
nung: „Die Beschlagnahmung sei 
an klare Bedingungen geknüpft: Es 
müssen große Immobilien sein, und 
sie müssen leer stehen. Darüber hi-
naus müsse zuerst versucht wer-
den, mit dem Eigentümer eine Eini-
gung zu erzielen, und er müsse mit 
einer ortsüblichen Miete entschä-
digt werden“. Insofern solle die Be-
schlagnahme nur eine Notlösung 
sein für den Fall, dass mit den Ei-
gentümern keine Einigung zustan-
de kommt. Viel Neues ist daraus 
(wie üblich) für Vermieter kaum zu 
entnehmen.

In der Praxis resultieren aus der 
regulären Vermietung von Woh-
nungen an Flüchtlinge allerdings 
zahlreiche weitere Fragen. Dies 
fängt schon bei der Zulässigkeit ei-
ner Untervermietung an, wenn die 
Mieter ungenehmigt weitere Be-
wohner aufnehmen etc. Oft entste-
hen Konflikte, wenn andere Kultur-
gewohnheiten und Bräuche im na-
hen Wohnumfeld aufeinander pral-
len. 

Schwer verständlich sind für Un-
kundige der deutschen Sprache aus 
deren verständlicher Sicht „Papie-

re“ wie Hausordnungen oder Miet-
verträge, welche sie häufig inhalt-
lich kaum durchdringen. Besonders 
beachtenswert ist, wenn der Eigen-
tümer z. B. ein leerstehendes Ge-
bäude an die Gemeinde oder Stadt 
zur Unterbringung von Flüchtlingen 
vermietet. Dann entsteht plötzlich 
ein Gewerbemietverhältnis mit 
steuerlich erheblichen Konsequen-
zen! 

Besonders hier gibt es viele Fra-
gen hinsichtlich der Umsetzung und 
Laufzeit des Vertrages, des Entgel-
tes, der Nebenkosten sowie insbe-
sondere diverser weiterer Haf-
tungsfragen. Nach wie vor bleibt 
auch die Ungewissheit, ob Städte 
und Gemeinden oder private Ver-
mieter aktuell bestehende Wohn-
raummietverhältnisse aus Gründen 
einer besseren wirtschaftlichen 
Verwertung zur weiteren Unter-
bringung von Flüchtlingen einfach 
kündigen können. Sie sehen, es 

geht uns nicht um asylrechtliche 
Fragen, sondern um Fragen der In-
tegration der geflohenen Men-
schen bei uns in Mecklenburg-Vor-
pommern. Da die Zulässigkeit einer 
Beschlagnahmung von Wohnun-
gen im Einzelfall von engen rechtli-
chen Voraussetzungen abhängen, 
sind diese prinzipiell nur denkbar, 
wenn die zuständigen regionalen 
Behörden des Landes im Wege ei-
nes „polizeilichen Notstandsein-
griffs“ handeln würden. 

Sowohl der Staat als auch das 
Land sowie unsere Kommunen ste-
hen jedoch zunächst in der Pflicht, 
genügend wetterfeste, menschlich 
zumutbare Unterkünfte (nicht nur) 
für Flüchtlinge zu schaffen. Daher 
kommt eine „vorsorgliche Be-
schlagnahme von Wohnraum“ z. B. 
wegen Winterkälte oder Unwetter-
wirkungen allein schon rechtlich 
regelmäßig nicht in Frage. Sollte es 
in diesem Jahr zu einem weiteren 

massiven Zustrom von Flüchtlingen 
ins Land kommen, könnten auf-
grund der Polizei- und Sicherheits-
gesetze allenfalls vorübergehende 
Lösungen in Einzelfällen möglich 
sein. Und dies kaum bei privaten 
Hauseigentümern! 

Ansonsten würde ein erhebliches 
gesellschaftliches Problem entste-
hen, weil sich andere Bevölke-
rungsgruppen, die ebenfalls auf 
Wohnungssuche sind, deutlich zu-
rückgesetzt – und damit benachtei-
ligt – fühlen würden. Das würde 
zudem dem Grundsatz der „Gleich-
behandlung“ aller Bürger sowie 
deren „Unantastbarkeit der Men-
schenwürde“ entsprechend des 
Grundgesetzes widersprechen. 
Und diese zu beachten sowie zu 
schützen, ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt!

Ihr Erwin Mantik
Ehrenpräsident

Haus & Grund M-V

Liebe Leser, nach wie vor bleibt seit Jahresanfang 2016 der riesi-
ge Zulauf mehrheitlich konfliktbelasteter Opfer von Vertreibung 
und Flucht ein gesellschaftliches Problem. Nach deren vorüber-
gehender Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen geht es 
dann darum, diese Menschen in Wohnungen der Regionen des 
Landes zu verteilen.

Die Wohnumfeldsituation in einigen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern wird sich durch Zuweisungen von Flücht-
lingen zeitweise stark verändern. Dabei sollten bei der Verteilung migrationshemmende Konzentrationen möglichst ver-
mieden werden.
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Steigende Wasserentnahmekosten bereiten 
privaten Eigentümern Sorgen

Wie wir in den letzten Wochen 
den Tageszeitungen in Mecklen-
burg-Vorpommern entnehmen 
konnten, dienen diese Mehreinnah-
men dem Ankauf von Acker- und 
Wiesenstreifen entlang von landes-
eigenen Gewässern. Damit soll der 
Dünger- und Gifteintrag durch die 
überwiegend intensive landwirt-
schaftliche Nutzung der Böden ver-
mindert werden. Leider ist diese 
Maßnahme nicht ganz freiwillig aus 
dem Landwirtschaftsministerium 
gekommen, denn nur weil das Land 
bislang gegen die Wasserrahmen-
richtlinie der EU verstoßen hat und 
die Gewässer nach wie vor mit 
Düngern und Pflanzenschutzgiften 
verschmutzt werden, drohen dem 
Land künftig empfindliche Sanktio-
nen durch die EU.

Die gesamte Misere hätte sich 
das Land eigentlich ersparen kön-

nen, denn im Jahr 2007 hatte das 
Land die Ausbringungsregeln für 
Dünger- und Pflanzenschutzgifte 
deutlich gelockert. Den Landwirten 
wurde seitdem erlaubt, bis 50 cm 
an Gewässerkanten heran die Gifte 

auszubringen. Ich erinnere mich 
noch sehr genau, wie Landwirt-
schaftsminister Backhaus (SPD) in 
der Schweriner Volkszeitung dem 
„erstaunten Publikum“ erklärte, 
dass die tollen Spritz- und Dünger-
streuer derart präzise ausbringen, 

dass keinerlei Gefahr für die Ge-
wässer bestünde. Bereits damals 
hatten Umweltverbände vor der 
Verringerung der Abstände ge-
warnt. Jetzt ist der Schaden da, die 
EU droht daher zu Recht mit hohen 

Strafen. Jetzt könnte man ja anneh-
men, dass die Hauptverursacher 
der Gewässerverschmutzung in Re-
gress genommen werden. Aber 
nein! Dafür müssen nur die Bürger 
im Land aufkommen. Die neueste 
Idee aus dem SPD-geführten Land-
wirtschaftsministerium ist daher, 
nicht die entsprechenden Gesetze 
zu verschärfen, sondern die Acker-
streifen an den Gewässern aufzu-
kaufen, um diese Streifen angeblich 
„naturnah“, also extensiv bewirt-
schaften zu lassen.

Grundsätzlich könnte dies zwar 
zukunftsträchtig sein, wenn den 
„Aufkauf“ dieser Uferstreifen nicht 
nur die privaten Trinkwasserver-
braucher bezahlen müssen, son-
dern vor allem die Großwasserver-
braucher, insbesondere die aus der 
Landwirtschaft. In den geplanten 
Maßnahmen sehe ich einen Ver-
stoß gegen den Gleichheitsgrund-
satz des Grundgesetzes, auch das 
Verursacherprinzip wird hier völlig 
außer Acht gelassen.

Jens Prötzig
Vorsitzender

Haus & Grund Boizenburg

Liebe Leser, ich finde es durchaus ehrenwert, dass die Ressour-
cen unserer Umwelt nicht zum Nulltarif ausgebeutet werden 
dürfen. Doch scheint auch eine Begründung für die 100 %-ige 
Erhöhung der Grundwasserentnahmegebühr berechtigt, weil sie 
dem Umweltschutz dienen soll? 

Ölheizungen werden oft mit ökologischen Energie- 
erzeugern gekoppelt

Heizöl ist als Brennstoff ver-
gleichsweise teurer als Gas. Bis vor 
einigen Jahren hielten sich Gaspreis 
und Ölpreis ungefähr die Waage, 
und zum Jahresbeginn ist der Öl-
preis auch wieder erheblich gesun-
ken. Ein klares Verhältnis der Preis-
vergleiche hat also keinen direkten 
Bestand mehr. Während Erdöl im 
Januar 2014 bei ungefähr 8,12 Cent 
pro Kilowattstunde lag, war Erdgas 
im Schnitt für 6,93 Cent pro Kilo-
wattstunde Wärmeenergie zu er-
halten. Zusätzlich nutzen Eigentü-
mer daher erneuerbare Energien 
der Sonne, aber auch Holzheizun-

gen zur ergänzenden Wärmever-
sorgung im Haus. So werden Holz-
kaminöfen sowie thermische Solar-
anlagen vor allem zur Warmwas-
serbereitung und Heizungsunter- 
stützung eingesetzt. 

Die im Rahmen von Modernisie-
rungen eingebauten Öl-Brennwert-
kessel werden oft mit Solaranlagen 
kombiniert, denn diese eignen sich 
in Ein- und Zweifamilienhäusern 
u. a. bestens zur Nutzwassererwär-
mung. Zudem können sie die Hei-
zung unterstützen. So lassen sich 
bis zu 40 Prozent Heizöl einsparen 
und CO2-Emissionen in gleichem 

Umfang vermeiden. Die Verbin-
dung von Ölheizung und Holzka-
minöfen bietet sich vor allem im 
ländlichen Raum an. In vielen Häu-
sern beheizt der Kamin nicht nur 
den Raum, in dem er aufgestellt ist. 

Wird er gleichzeitig in das Heiz-
system eingebunden, kann er seine 
Wärme auch in einen Speicher ein-
speisen. Diese steht dann im ge-
samten Gebäude bedarfsgerecht 
zur Verfügung.

Über die Hälfte der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer von 
Mecklenburg-Vorpommern leben in der weiten Fläche des Landes. Auf-
grund der Versorgungsstruktur bleibt dort der sichere Einsatz von Öl- oder 
Gasheizungen vorteilhaft. 

Öl- und Gasheizungen werden häufig mit erneuerbaren Energien sowie Holzka-
minöfen kombiniert. 
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Ferienwohnungen im Wohngebiet  
sind unzulässig

Die aktuelle Rechtsprechung hat 
nach diversen Klagen das Thema 
„Ferienwohnungen im Wohnge-
biet“ für sich entdeckt und wartet 
seit Monaten mit allerlei formalen 
Differenzierungskünsten auf. In sei-
nem Urteil vom 19.02.2014 (Az. 3 L 
212/12) bekräftigte das OVG 
Greifswald seine bereits mit Be-
schluss vom 28.12.2007 fixierte 
Position. Nach Ansicht der Greifs-
walder Richter könnte zwar nach 
allgemeinem Sprachgebrauch auch 
ein Ferien- oder Wochenendhaus 
als ein „Wohngebäude“ bezeichnet 
werden, denn auch Ferien- oder 
Wochenendhäuser dienen ja –
wenn auch jeweils nur zeitweise – 
dem Wohnen. 

Gleichwohl unterscheidet das 
Bauplanungsrecht begrifflich zwi-
schen Wohngebäuden einerseits 
und Ferien- bzw. Wochenendhäu-
sern andererseits. Eine begriffliche 
Unterscheidung zwischen Wohnge-
bäuden, Wochenendhäusern und 

Ferienhäusern ist im Bauplanungs-
recht angelegt (siehe Bundesver-
waltungsgericht , Urteil vom 
12.03.1982 – 4 C 59.78). Es führt 
die allgemeine Wohnnutzung ei-
nerseits – und die Ferienwohnnut-
zung andererseits – als jeweils ei-
genständige Nutzungsarten auf. 
Um den Wohnbegriff in Abgren-
zung zu anderen Nutzungsarten 
unter Zugrundelegung der o. g. ty-
pisierenden, bauplanungsrechtli-
chen Betrachtungsweise sachge-
recht zu erfassen, bedarf es einer 
wertenden Betrachtung aller Um-
stände. Zu unterscheiden ist die im 
Wesentlichen an der Zweckbestim-
mung des Aufenthalts in den Räu-
men ausgerichtete (reine) Wohn-
nutzung von der Ferienwohnnut-
zung, in der der für das Dauerwoh-
nen maßgebende eigenständige 
bzw. unabhängig zu gestaltende 
häusliche Wirkungskreis nicht an-
genommen werden kann. Zum Be-
griff des Wohnens gehört eine auf 

Dauer angelegte Häuslichkeit, zu 
der auch die Eigengestaltung der 
Haushaltsführung und des häusli-
chen Wirkungskreises gehört. Mit 
der Dauerhaftigkeit des Wohnens 
ist zunächst nicht der Gegensatz 
von längerer und kürzerer oder von 
unbestimmter und bestimmter 
Dauer zu verbinden. So schließt et-
wa eine auf Dauer angelegte Häus-
lichkeit als Inbegriff des Wohnens 
einen Zweitwohnsitz nicht aus. 
Ausgehend von der Zweckbestim-
mung des Aufenthalts in den Räu-
men unterscheidet sich Wohnen 
von anderen Nutzungsarten, die 
sich durch ein übergangsweises, 
nicht „alltägliches Wohnen“ oder 
ein provisorisches, einem begrenz-
ten Zweck dienendes Unterkom-
men auszeichnen. 

Danach ist das „Ferienwohnen“ 
ebenso wenig auf Dauer angelegt 
wie das Unterkommen in Herber-
gen jeder Art. Vom Nutzungskon-
zept her bieten Ferienwohnungen 
den zumeist wochenweisen vorü-
bergehenden Aufenthalt für stän-
dig wechselnde Feriengäste, wäh-
rend reine (Dauer-)Wohnungen – 
ungeachtet der Frage der Aufent-
haltsdauer – von einem über einen 
längeren Zeitraum gleichbleiben-
den Bewohnerkreis genutzt wer-
den. Gerade die daraus resultieren-

den unterschiedlichen bodenrecht-
lichen Auswirkungen der beiden 
Nutzungsarten rechtfertigen die 
bauplanungsrechtliche typisierende 
Unterscheidung. Die Beschränkung 
der Nutzungsarten – z. B. in den in 
§§ 2 – 9 BauNVO geregelten Ge-
bietstypen bedeutet, dass eine an-
dere als die bezeichnete Nutzungs-
art in dem entsprechenden Gebiet 
grundsätzlich nicht zulässig ist, so-
weit die Gemeinde nicht von den 
durch § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO 
eingeräumten Möglichkeiten Ge-
brauch macht und Ausnahmen zu-
gelassen hat. Inwieweit die Landes-
gesetzgebung aufgrund diverser 
Proteste betroffener Haus-, Woh-
nungs- und Grundstückseigentü-
mer, vor allem an der Küste Meck-
lenburg-Vorpommerns gegensteu-
ert, bleibt abzuwarten. Besonderes 
Problem hierbei sind die gegensei-
tigen Schuldzuweisungen von regi-
onalen Hausbewohnern, die von 
der Kommune eine „absolute Ru-
he“ im ausgewiesenen Wohnge-
biet fordern contra diejenigen, die 
mittels Vermietungsaktivitäten an  
nicht immer so absolut ruhigen 
Touristen (oder Gästen) ihr Haus-
haltsbudget aufbessern möchten.

E. Mantik
Haus & Grund MV

Nach wie vor vermieten Privatpersonen in Mecklenburg-Vor-
pommern sowohl Ferienwohnungen als auch Privaträume an 
„Feriengäste“. Doch was ist erlaubt? 

Alle Regionalseiten dieses Magazins 
können Sie auch im Internet unter 

www.hugmv.de 

in der Rubrik „H & G Magazin“ als  
PDF-Dokument herunterladen.
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Schallschutzoptimierte Rohre zur  
effektiven Wohnlärmminderung

Bei einer schlechten Dämmung 
z. B. von Abwasserrohrleitungen 
innerhalb eines Hauses können 
während des Gebrauchs Geräusche 
der unterschiedlichsten Art in des-
sen haustechnischen Anlagen ent-
stehen. Man unterscheidet allge-
mein zwischen Installations-, Betä-
tigungs- und Nutzergeräuschen. Ein 
Betätigungsgeräusch entsteht zum 
Beispiel durch die Auslösung einer 
Toilettenspülung. 

Ein dadurch ausgelöstes Installa-
tionsgeräusch ist das Fließgeräusch 
im WC sowie in den Zu- und Ab-
wasserleitungen. Die bereits durch 
eine mangelhafte Installation aus-
gelösten ständigen Geräusche stel-
len in aller Regel eine der größten 
Belästigungen innerhalb des Wohn-
bereiches dar. Vor allem sind diese 
vom Nutzer kaum beeinflussbar. 
Die immer komplexeren Anlagen 

mit ihren Rohrleitungen, Pumpen, 
Ventilen, Regeleinrichtungen, Wär-
meüberträgern etc., die für die Effi-
zienz einer Gesamtanlage erforder-
lich sind, erzeugen in Altbauten, 
aber auch in modernen Bauten 
vermehrt unterschiedlichste Schall-
quellen. 

Geräusche aus Anlagen werden 
meist über zwei Wege übertragen:

1. durch Luftschall, der sich durch 
die direkte Anregung der Luft-
moleküle durch die Geräusch-
quelle ausbreitet und

2. durch Körperschall (z. B. auch 
Trittschall), der die Schwingun-
gen der Geräuschquelle über fes-
te Körper überträgt und der an 
anderen Stellen eines Gebäudes/
einer Wohnung wieder als Luft-
schall hörbar wird.

Letzterer ist insbesondere des-
halb problematisch, da der Ort der 
Geräuschentstehung in der Regel 
nicht dem Ort der Geräuschabstrah-
lung und -wahrnehmung entspricht. 
Dabei sind selbst durchströmte 
Rohrleitungen immer wieder recht 
intensive Geräuschquellen. Vor al-
lem Entsorgungsleitungen, in denen 
der Durchfluss meist in Intervallen 
stattfindet, ist die Geräuschabstrah-
lung besonders störend. Inzwischen 
produziert die Kunststoffrohrindus-
trie z. B. Abwasser-Rohrsysteme 
mit einem verbesserten Schall-
schutz. Hier wird durch neue Kunst-
stoffe und veränderte Wanddicken 
die Luftschallabstrahlung deutlich 
reduziert. Um künftig unterschied-
lichste Formen von störenden, un-
zumutbaren Geräuschen zu vermei-
den, sollten Haus-, Wohnungs- und 
Grundstückseigentümer als Bauher-
ren sich gut informieren, um eine 
konsequente Entkoppelung des ge-
samten Abwassersystems vom 
Baukörper zu veranlassen. Heute 
werden in der Praxis u. a. weich fe-
dernden Dämmschläuchen und 
-formteilen aus geschlossenzelligen 
Kunststoffschäumen verwendet. 
Diese müssen Rohre und Formstü-
cke des Abwassersystems vollstän-
dig und lückenlos umschließen, um 

die Körperschallgeräusche vom 
Baukörper zu entkoppeln und somit 
die Geräuschübertragung wirksam 
und nachhaltig zu reduzieren. In 
Deutschland sind die akustischen 
Anforderungen wie z. B. maximal 
zulässige Schalldruckpegel etc. in 
den technischen Regelwerken wie 
z. B. DIN 4109 Schallschutz im 
Hochbau oder VDI 4100 Schall-
schutz im Hochbau – Wohnungen 
für einen erhöhten Schallschutz 
festgeschrieben. Wer künftig also 
baut, renoviert oder modernisiert, 
sollte dabei den Schallschutz mit in 
den Fokus rücken.

Erwin Mantik
Haus & Grund M-V

Unser Wohnumfeld soll nicht nur eine trockene und warme  
Unterkunft sein, sondern gleichzeitig ein komfortabler Rück-
zugsort für seine Bewohner. Neben der Energieeinsparung sol-
len Dämmungen nicht nur lästiges Tauwasser verhindern,  

möglichst alterungsbeständig und brandschutztauglich sein,  
die Korrosion an Rohrleitungen verhindern, aber inzwischen 
auch grundlegende Aufgaben der Schalldämmung überneh-
men.
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Einheitliches Vertragswerk wäre vorteilhaft

Wann eine Grunderwerbsteuer auch  
auf Neubauten anfällt

Als potenzieller Grundstückskäu-
fer sollten Sie sich vor Abschluss 
eines Kaufvertrags jedoch eine 
wichtige steuerliche „Falle“ vor Au-
gen führen: Die von Bundesland zu 

Bundesland unterschiedlich hohe 
Grunderwerbsteuer wird häufig 
nicht nur auf den Grund und Boden, 
sondern regional bedingt auch auf 
zugehörige Gebäude fällig.

So kann es auch sein, dass ein 
erworbenes Grundstück zwar noch 
leer steht, man aber „fiktiv“ ein be-
bautes Grundstück erwirbt. Das ist 
dann der Fall, wenn sie den unbe-
bauten Grund und Boden kaufen 
und gleichzeitig einen Bauvertrag 
abschließen (einheitliches Vertrags-
werk). Das Finanzamt geht dann 
davon aus, dass Sie das Grundstück 
auch nur im bebauten Zustand be-

sitzen wollen und setzt eine ent-
sprechend höhere Grunderwerb-
steuer fest.

Das Finanzgericht Niedersachsen 
hat kürzlich solch einen Fall beur-
teilt, in dem das Finanzamt die 
Grunderwerbsteuer zuerst nur auf 
Basis des Grundstückskaufpreises 
festgesetzt hatte. Nach Fertigstel-
lung des Gebäudes forderte es 
Grunderwerbsteuer nach. Den Ab-
schluss des Bauvertrags betrachte-
te es nämlich als ihm zuvor unbe-
kannte, sogenannte neue Tatsache, 
die es zu einer rückwirkenden  
Änderung des Steuerbescheids  
berechtige. Der Bauvertragsab-
schluss stellte nach Ansicht des FG 
aber gar kein rückwirkendes Ereig-
nis dar, denn bereits beim Erwerb 
war der Bauvertrag fester Bestand-
teil des Kaufvertrags gewesen. Das 
Finanzamt hatte dies lediglich ver-
kannt und fälschlicherweise zu ge-
ringe Grunderwerbsteuer festge-
setzt. 

Der ursprüngliche Bescheid war 
aber inzwischen durch Verjährung 
bestandskräftig geworden. Daher 
konnte – zumindest mit dieser Be-
gründung – keine Änderung mehr 
erfolgen. Inzwischen haben sich ei-
nige Steuersätze der Länder weiter 
erhöht.

Wer beim Kauf von Grundstücken und Gebäuden– oder wer fik-
tive Sondernutzungs- bzw. Erbbaurechte erwirbt, muss in der 
Regel Grunderwerbsteuer zahlen.

Abweichende Grunderwerbsteuersätze nach Bundesländern 

KURZ BERICHTET 

Innenbereichskontrollen gehören zur Hausüberprüfung

Bricht z. B. eine defekte Treppenstufe im Hausaufgang eines Altbaus 
während ihrer sachgemäßen Nutzung und ein Bewohner verletzt sich 
dabei, muss der Eigentümer der Immobilie nach Ansicht des Oberlan-
desgerichts Hamm (Az. 1-6 U 16/12) für den Schaden haften. Die Rich-

ter gingen in diesem 
Fall davon aus, dass 
der Hauseigentümer 
seine Verkehrssicher-
heitspflicht verletzt 
hatte, da er ihnen kei-
ne Gründe für die Un-
vermeidlichkeit des 
Unfalles hatte anfüh-
ren können.

Haus & Grund MV
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Effizienzlabel für Gebäudeheizungen

Darüber hinaus werden zahlrei-
che neue, mit Strom, Öl oder Gas 
betriebene Heizgeräte und Warm-
wasserbereiter mit einem Effizi-
enzlabel versehen. Das Label ist 
verwandt mit dem altbekannten 
Effizienzetikett an den üblichen 
Elektrogeräten im Haushalt. Öl- 
und Gasbrennwertkessel erhalten 
überwiegend die Klasse A und kön-
nen mit Hilfe solarer Wärmegewin-
nung sogar ein A+ erreichen. Wär-
mepumpen sind meist in den Klas-
sen A+ und A++ vertreten.

Die Effizienz einer Heizung hängt 
jedoch nicht – wie etwa beim Kühl-
schrank – vom Gerät selbst und 
vom Nutzer ab, sondern auch maß-
geblich von der Einbausituation. 
Dabei geht es um die Wärmevertei-
lung und Heizflächen. Daher sollte 
vor einer neuen Investition und 

Kaufentscheidung auf jeden Fall ei-
ne fundierte Beratung stattfinden, 
welche alle die für die Verbraucher 
relevanten Faktoren – wie Be-
triebskosten und Klimabilanz – be-
rücksichtigen. Eine gute Geräteeffi-
zienz laut Label bedeutet noch lan-
ge nicht einen wirtschaftlichen Be-
trieb der Anlage. Jedes Heizobjekt 
hat meist stark individuelle Leistun-
gen zu erbringen. Darauf – sowie 
auf die Erfordernisse – ist eine An-
lage konkret abzustimmen.

Bestandsheizungen sind auch be-
troffen, da seit dem 1. Januar 2016 
auch alle Heizungen, die älter als  
30 Jahre sind, über ein Label verfü-
gen sollten. Deshalb dürfen Hei-
zungsinstallateure, Schornsteinfe-
ger, Gebäudeenergieberater des 
Handwerks und sonstige Ausstel-
lungsberechtigte nach der Energie-

einsparverordnung ein Etikett auch 
auf alte Heizgeräte anbringen, wenn 
diese die Nutznormen erfüllen. Da-
rüber hinaus sollen die bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger ab 
2017 verpflichtet werden, Etiketten 
auf allen Heizgeräten anzubringen, 
sofern dies bis dahin noch nicht ge-
schehen ist. Die Etikettierung ge-
schieht jeweils nach Effekt und Ge-
rätealter und soll in neun Stufen bis 
2024 umgesetzt werden. Danach 
sind die Heizgeräte zu etikettieren, 
die bei der Feuerstättenschau bezo-
gen auf das Baujahr mindestens  
15 Jahre alt sind. Neben den Infor-

mationen auf dem Label profitiert 
der Verbraucher von kostenlosen 
Energieberatungen sowie den Hin-
weisen auf Förderangebote.

Wie gut Ihre vorhandene Hei-
zung noch ist, erfahren Sie auch mit 
dem sogenannten Heiz-Check oder 
der Heizungsvisite. Dieser Heiz-
Check ist für Betreiber von Gas- 
oder Öl befeuerten Wärmeerzeu-
gern gedacht. Wenden Sie sich an 
die zuständigen Energieberater 
bzw. Heizungs-Fachleute in ihrer 
Region. Die Kosten für Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer be-
tragen in der Regel rund 30 Euro.

Seit September 2015 ist die europäische Ökodesignrichtlinie für 
Wärmeerzeuger wirksam. Mit dieser werden verpflichtende 
Mindestanforderungen an die Produkte festgelegt. Erfüllen die 
Produkte die Anforderungen, können sie mit dem CE-Kennzei-
chen versehen werden.

Richtige Sicherung der  
Wohnungseingangstüren

Konzertpianistin hat keinen 
Anspruch auf ungestörtes 
Musizieren!

Einbrecher schlagen seit langem 
dort zu, wo sie aus ihrer Sicht be-
trachtet am leichtesten lohnende 
Beute machen können. Bevorzug-
tes Diebesgut sind Schmuck, Smart-
phones, Laptops und Bargeld, die 
nahezu in jedem Haushalt zu finden 
sind.

Statistisch belegt ist, dass inzwi-
schen mehr als zwei Drittel aller 
verübten Einbrüche in Mehrfami- 
lienhäusern begangen werden. Zu-
gang zur Wohnung verschaffen 
sich über die Hälfte der meisten 
Täter über die Wohnungszugangs-
tür. Doch dem kann man einen Rie-
gel vorschieben: Laut einer Studie 
der Kriminalisten scheiterten im 
letzten Jahr fast die Hälfte der Ein-
bruchversuche an der Sicherung 
der Wohnungseingangstür. Zu be-
obachten ist weiterhin, dass sich 

Einbrecher meist nicht zu lange mit 
dem gewaltsamen Aufbrechen ei-
ner Tür aufhalten. Je mehr Zeit ver-
streicht und je lauter die Einbrecher 
wirken, desto größer wird deren 
Risiko, entdeckt zu werden. Daher 
sollten Bewohner darauf abzielen, 
dass ihre Wohnungstür beim Ver-
such eines Einbruchs mindestens 
drei oder mehr Minuten den Tätern 
standhält. Eine einbruchhemmende 
Tür minimiert somit das Risiko ei-
nes Einbruchs ganz deutlich. Daher 
sollten Türen mit hoher Wider-
standsklasse (RC) und Standardsi-
cherheit genutzt werden. 

Besonders wichtig bleibt unser 
gutes, nachbarliches Verhältnis, um 
bei längerer Abwesenheit aus der 
Wohnung oder dem Haus auch auf 
die offenen Augen und Ohren sei-
ner Nachbarn zu bauen.

Dieser muss das Gericht in die 
Lage versetzen, den Einwand des 
Zurückbehaltungsrechts zu prüfen. 
Ein Mieter hatte aufgrund von 
„Lärmbelästigungen“ zur Einbehal-
tung der Miete bis zur Beseitigung 
der „Ursache“ entschieden.

Im Fall hatte ein Vermieter je-
doch als mietvertragliche Bestim-
mung seiner Mieterin (hier eine 
Profimusikerin) ein tägliches Musi-
zieren von bis zu fünf Stunden er-
laubt. Dieses implizierte keines-
wegs deren spiegelbildliche Befug-
nis, die übrigen Nutzer des Hauses 
in deren Wohnverhalten zu be-

schränken, (nur) um selbst mög-
lichst ungestört Klavier spielen zu 
können. Das gilt auch im Verhältnis 
zum im Haus wohnenden Vermie-
ter und dessen Wohnverhalten, 
u. a. beim Abspielen von Musik, so-
lange keine vorsätzlich verursachte 
„Gegenlärmentwicklung“ stattfin-
det. 

Somit wären Schadensersatzan-
sprüche anderer, genervter Mie- 
ter gegen den Vermieter zivilrecht-
lich nur dann erstattungsfähig, 
wenn sich diese durch eine Miet-
vertragsverletzung durch diesen 
ergäben.

Der Schutz vor Einbrechern geht alle an. Eine gute Nachbarschaft hilft, Ein-
brüche zu erschweren. Denn Vertrauen ist gut, doch Sicherheit besser!

Wie das Landgericht Saarbrücken in seinem Urteil vom 17.07.2015 (Az.  
10 S 203/14) entschied, findet ein aus dem § 320 BGB herzuleitendes Zu-
rückbehaltungsrecht der Mietzahlung wegen eines Anspruchs auf Beseiti-
gung eines Mangels im Prozess nur dann Berücksichtigung, wenn der Mie-
ter hinreichenden Sachvortrag hält. 
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Sollten auch über gute Gebrauchseigenschaften verfügen

Hauseingänge sind Visitenkarten eines Hauses 

Je nach dem, wie viele Räume 
oder Wohnungen in einem Gebäu-
de untergebracht sind, puffert der 
Raum direkt hinter der Haustür in 
Form eines Treppenhauses oder ei-
nes Flures den Wohnbereich ab und 
sollte schon daher bei der Isolati-
onsfähigkeit der Tür berücksichtigt 
werden. Denn während Flure in 
Einfamilienhäusern direkt beheizt 
werden, ist dies bei Mehrfamilien-
häusern nicht immer der Fall. Ob 
das Treppenhaus beheizt wird, 
hängt im Wesentlichen vom Alter 
des Gebäudes und dessen Ge-
brauchstyp ab. In den letzten Jah-
ren ging man verstärkt dazu über, 
Treppenhäuser mit zu beheizen. 
Das ist wichtig, da die Treppenhäu-
ser aus gestalterischen Gründen 
manchmal so liegen, dass sie ohne 
Beheizung zu stark auskühlen wür-
den. Somit würde sich in dem sonst 
gut belüfteten Raum oft an den 
Wänden Kondensat bilden und da-
mit Schimmel an den Wänden ent-
stehen.

Wenn wir vorhaben, das Haus zu 
dämmen, dann wird das Treppen-
haus, ebenfalls abhängig von der 
Lage im Gebäude, zumeist mit be-
dacht. Ein schlecht isoliertes, unbe-

heiztes Treppenhaus hat Nachteile, 
dabei kann es sich bereits durch ei-
ne indirekte Beheizung aus den 
Wohnungen mit erwärmen und die 
so gewonnene Wärme mit einer 
guten Isolation auch besser halten. 
Der Luftpuffer zur Wohnung wird 
wärmer und der Wärmeverlust 
durch eine vielleicht eben nicht ge-
dämmte Wohnungstür geringer. 
Die Wohnungen profitieren also 
auch stets davon, wenn das Trep-

penhaus über die Eingangstür  
mit gedämmt und somit wärmer 
wird.

In bestehenden Gebäuden kann 
dies durchaus einen Kompromiss 
mit sich bringen. Schön gestaltete 
alte Haustüren erfüllen heute die 
Ansprüche an Sicherheit und Wär-
meschutz meist nicht. Dennoch 
prägen sie die Gestalt des Hauses 
so wesentlich, dass man sich 
schwer tut, sie einfach so zu erset-

zen. Bei einer richtig schönen, alten, 
aufwendig gestalteten Holzein-
gangstür lohnt oft auch eine nach-
trägliche Überarbeitung mit z. B. ei-
nem neuen Schließmechanismus, 
ggf. einer neuen Isolierverglasung 
und möglicherweise nachrüstbaren 
Dichtungen, um die Tür so gut wie 
möglich wärmetechnisch zu ertüch-
tigen.

Ein letzter Hinweis noch zur Si-
cherheit an Hauseingängen: Sie ha-
ben eine Schlüsselstellung bei den 
Themen Einbruchschutz sowie 
Fluchtweg bei Feuergefahren. Je 
nach Anzahl der Personen, die ein 
Haus bewohnen, muss die Haustür 
nicht nur für Möbeltransporte aus-
reichend groß sein, sondern auch 
andere Forderungen erfüllen, denn 
der Fluchtweg darf weder mit Kin-
derwagen noch Rollatoren oder 
sonstigem Hausrat verstellt wer-
den. 

Letztlich haftet der Eigentümer 
im Ernstfall, wenn er nichts dage-
gen unternimmt. Er hat bei beste-
henden Gefahren für die Einhaltung 
der Hausordnung zu sorgen. Da- 
her ist die Kompromissbereitschaft 
aller Bewohner eines Hauses ge-
fragt.

Wichtiges Merkmal eines Hauseinganges sind die Haustüren. 
Hauseingänge sind daher nicht nur die Visitenkarte eines Gebäu-
des, sie haben auch viele wichtige Funktionen im Zusammen-

spiel mit dem ganzen Haus zu erfüllen. Wir erleben sogar kultu-
relle Einflüsse der Regionen, wenn wir dies z. B. auf die Darßer 
Türen in Mecklenburg-Vorpommern beziehen.

Mit Schnitzwerk verzierte Darßer Haustüren kamen in der Blütezeit der Segel-
schifffahrt Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Sie sind ein typisches Kulturgut bei 
uns im Nordosten.

Rauchwarnmelder für Hör- 
geschädigte oder Gehörlose 

Frage: Normalerweise alarmiert 
ein Rauchmelder seinen Benutzer 
durch eine sehr laute, häufig schril-
le Sirene. Diese Funktionsweise 
eignet sich jedoch nicht, weil das 
Gehör meiner künftigen Mieter 
beeinträchtigt ist. Gibt es im Han-
del auch Rauchmelder für Hörge-
schädigte und Gehörlose?

Antwort: Verschiedene Hersteller 
bieten für diesen Fall Rauchmel-
der-System-Alternativen an, die 
zusätzlich mit hellem Blitzlicht und/
oder mit starken Vibrationen auf 
einen Alarm aufmerksam machen. 

In der Regel wird dafür ein Rauch-
warnmelder mit Funkmodul benö-
tigt. Dieses sendet bei ausgelös-
tem Alarm elektrische Signale an 
eine Stroboskop-Leuchte sowie an 
ein Rüttel- oder Vibrationskissen. 
Das helle Stroboskop-Licht wird 
von der Netzhaut selbst bei Tief-
schlaf besonders gut wahrgenom-
men und durch die Vibrationen 
des „Kissens“ wird man – wort-
wörtlich genommen – wachgerüt-
telt. Dabei besteht das Vibrations- 
oder Rüttelkissen aus einem 
Kunststoffelement, das in bzw. 
unter das Kissen des Schlafenden 
gelegt werden kann (siehe Bild-
schema). Dieses könnte aber auch 
an die Stirnfläche eines dafür ge-

eigneten Bettes angebracht wer-
den, da Naturholz besonders gut 
Resonanzen überträgt. Für die Ins-
tallation des Meldesystems sollte 
man gegebenenfalls Hilfe durch 
einen geeigneten Fachmann in An-
spruch nehmen, denn die Funkver-

bindung muss korrekt eingerichtet 
werden. Besonders um die Funkti-
on des Geräts zu testen, ist dies 
unerlässlich. Die Blitzlicht-Anlage 
und das Vibrationskissen werden 
in der Regel über einen Netzste-
cker mit Strom versorgt, sodass 
die Batterie des Rauchmelders 
nicht beeinträchtigt wird. Bei ei-
nem Stromausfall sichert ein inte-
grierter Akku die Funktionstüch-
tigkeit der Geräte. Solche Rauch-
melder-Systeme für Hörgeschä-
digte kosten zurzeit etwa ab 170 
bis 400 Euro. Laut Urteil des Bun-
dessozialgerichts vom 18.06.2014 
sind die Krankenkassen jedoch da-
zu verpflichtet, solche Systeme für 
Gehörlose zu bezahlen.

LESERFRAGE
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IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN ORGANISIERTE MITGLIEDSVEREINE

 Haus & Grund- Vereine in M-V  Vorsitzende/r Telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9 – 12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Greifswald Eckehard Bürger 0 38 34/50 01 59 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Wiesenstraße 18

Hagenow Günter Westendorf 0 38 83/72 22 71 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Beratung 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Ribnitz-Damgarten Margrid Parr 0 38 21/81 29 76 Mo – Fr 8 – 16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Straße 86

Rostock Matthias Zielasko 03 81/45 58 74 Mo 17 – 18 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Mi 16 – 18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1a

Uecker-Randow Michael Ammon 0 39 73/4 38 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17309 Pasewalk Stettiner Straße 25 c

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Siegfried-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

 Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Internet/Vizepräs. Thomas Kowalski 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Sprecher/Medien Erwin Mantik 03 85/2 07 52 13 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Geschäftsstelle Manfred Engel 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

Garagentrends 2016

Sie sollten ökologisch, geräumig und  
designorientiert sein

Die Garage ist heute längst mehr 
als nur ein überdachter Parkplatz. 
Sie spiegelt auch Wünsche, Vorlie-
ben und Einstellungen ihrer Eigen-
tümer wider. Inzwischen spielt für 
viele Haus-, Wohnungs- und 
Grundstückseigentümer die Nach-
haltigkeit und das ökologische 
Denken bei der Anschaffung eine 
immer größere Rolle. Wer sich heu-
te für eine Betonfertiggarage ent-
scheidet, wählt bewusst einen Bau-
stoff, der im Wesentlichen aus den 
natürlichen Materialien Sand, Kies 
und Wasser besteht. Hinzu kom-
men in der Regel noch verschiede-
ne Betonzusatzstoffe, die möglichst 
schadstofffrei für Mensch und Na-
tur sein sollten. Will man z. B. eine 
Öko-Garage, punkten ein begrün-
tes Dach und ein Ökogaragenlüfter, 

der ganz ohne Strom für ein ausge-
glichenes Garagenklima sorgt, so-
wie mit einem Regenwasserspen-
der, in dem das Brauchwasser ge-
sammelt wird. Optional kann man 
ein Solarmodul samt Akkusystem 
konzipieren. So ausgestattet kann 
die Öko-Garage sogar Sonnen-
strom produzieren und speichern 
und unter anderem als eigene 
Stromtankstelle für Elektrofahrzeu-
ge genutzt werden.

Viele Pkw-Modelle sind in den 
vergangenen Jahren deutlich ge-
wachsen. Das liegt nicht nur an boo-
menden Fahrzeugklassen wie SUV‘s 
und Crossover-Modellen. Auch hö-
here Ansprüche an Komfort und Si-
cherheit tragen dazu bei. Doch der 
Fahrspaß endet nicht selten beim 
Einparken in schmale Parklücken. 

Gerade bei der eigenen Fertiggara-
ge legen Autoliebhaber daher umso 
mehr Wert auf viel Platz. Dabei sei 
das bequeme Ein- und Aussteigen 
nur ein Aspekt. Oftmals fungiert die 
Garage auch als Abstellraum für 
Sport- und Hobby-Equipment oder 
kleine „Werkstatt“. Gern möchten 
Haus- und Grundeigentümer ihr 

zum Haus passendes individuelles 
Design haben. Hier gestaltet beson-
ders die ZAPF GmbH unterschied-
lichste Garagen als „Visitenkarte 
fürs Haus“. Sie hält u. a. eine breite 
Palette an Farben, Toren, Dachfor-
men und Zubehör bereit. Jeder Ei-
gentümer kann so sein Modell völlig 
individuell auswählen. 

Drei große Trends favorisieren 2016 die großen Garagenherstel-
ler: Neben der Tendenz zur Garage für Umweltbewusste prog-
nostiziert man auch eine hohe Nachfrage nach sehr geräumigen 
Modellen sowie Garagen mit modernem Design.

Eine Garage muss funktional sein, aber auch mit Ästhetik punkten sowie zum 
Eigenheim und Grundstück passen.


